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ID-Karten und Pass
(Mitteilung der Dienststelle f. Zivilstandswesen 14.10.05)

Biometrie-Pass USA
Die USA haben 2004 ein Gesetz erlassen, wonach alle ab dem 26. Oktober 2005 ausgestellten Reisepässe
für eine visumfreie Reise in und durch die USA mit biometrischen Daten versehen sein müssen.
Die USA haben nun diesen Stichtag auf den 26.10.2006 verschoben.
Die Schweiz ist demzufolge gehalten, den biometrischen Schweizerpass ab September 2006 im Rahmen
eines Pilotprojektes einzuführen.
Schweizerbürger, die die USA visumfrei bereisen wollen und Ihren Reisepass nach dem 26.10.2006
beantragen, können dies also nur tun, wenn ihr Pass mit den biometrischen Daten versehen ist.
Wichtig: Der heutige Pass 03 wird vorderhand weitergeführt, d.h. diejenigen Personen, die mit einem Pass von
aktuellem Model 03, dessen Ausstellungsdatum vor dem 26.10.2006 liegt, in die USA reisen wollen, können
dies weiterhin ohne Visum, während der Gültigkeit des Passes, tun!

Foto und Unterschrift auf Antragsformularen ID-Karte und Pass
- Fotos dürfen nicht älter als 1 Jahr alt sein
- Fotos nur mit Profilaufnahme (beide Ohren ersichtlich, ebenfalls dürfen auf dem Kopf keine Sonnenbrillen,

Haarbänder, Hüte etc. getragen werden)
- Die Unterschrift muss mit einem mittleren schwarzen Filzstift erfolgen und darf das vorgesehene Feld nicht

überschreiten (Kinder sind ab 7 Jahren unterschriftspflichtig)

Erforderliche Dokumente (in Kopie) für Anträge ID-Karte und Pass
- ID Erwachsene Heimatschein oder CH-Familienbüchlein (alle Seiten)

- ID Kinder CH-Familienbüchlein (alle Seiten), falls die Eltern geschieden sind,
 Scheidungsurteil, woraus hervorgeht, wem das Sorgerecht zugesprochen wurde!

- ID Kinder nicht
  verheirateter Eltern Geburtsschein oder Heimatschein mit dem Vermerk Eltern nicht verheiratet

- Pass Erwachsene Heimatschein

- Pass Kinder CH-Familienbüchlein (alle Seiten), falls die Eltern geschieden sind,
 Scheidungsurteil, woraus hervorgeht, wem das Sorgerecht zugesprochen wurde!

- Pass Kinder nicht
  verheirateter Eltern Geburtsschein oder Heimatschein mit dem Vermerk Eltern nicht verheiratet


